
Tenor:  D as  Verfahren  wird  ausgesetzt.  E s  wird  eineEntscheidung  des  Bundesverfassungsgerichts  zuder  Frage  eingeholt,  ob  die  allgemeine  Wehrpflichtgemäß  §  1  Ab s .  1 ,  §  3  Ab s .  1  i .V. m .  §  2 1  Wehrpflicht-gesetz  (WPflG)  mit  dem  Grundge setz  unvereinb arist.
VG  Köln,  B eschlu ss  vom  0 3 . 1 2 . 2 0 0 8Aktenzeichen :  8  K  5 79 1 /0 8
Zum  Sachverhalt:D er  am  1 0 .  Januar  1 9 89  geb orene  Kläger  wurde  b eiseiner  Musterung  am  1 4 .  Septemb er  2 0 07  als  un-einge schränkt  tauglich  eingestuft.  Mit  B e scheidvom  1 3 .  Juni  2 0 0 8  wurde  er  für  den  1 .  Oktob er2 0 0 8  zum  Grundwehrdienst  einb erufen .  Gegendie sen  B e scheid  erhob  der  Kläger  am  3 0 .  Juni  2 0 0 8Widerspruch,  den  die  B eklagte  mit  Widerspruchs-be scheid  vom  2 0 .  August  2 0 0 8  zurückwies .D er  Kläger  hat  rechtzeitig  Klage  erhoben  undzugleich  einen  Antrag  auf  einstweiligen  Rechts-schutz  gestellt.  D em  Eilantrag  hat  das  Gerichtdurch  B eschluss  vom  1 9 .  September  2 0 0 8  im  Ver-fahren  8  L  1 3 3 0/0 8  stattgegeb en  und  die  Vollzie-hung  des  Einb erufungsb escheide s  ausgesetzt.  D er  Kläger  hält  den  Einb erufungsb escheid  un-ter  B erufung  auf  die  Rechtsprechung  der  Kammerfür  rechtswidrig,  weil  die  Einb erufungspraxis  derB eklagten  gegen  das  Grundgesetz  verstoße .  Unab-hängig  davon  ist  er  der  Ansicht,  ihm  stehe  ein  An-spruch  auf  Zurückstellung  zu .  Er  hab e  sich  b ei  derLufthansa  AG  zur  Au sbildung  als  Pilot  b eworb en .Falls  er  die  Aufnahmete sts  b estehe ,  sei  mit  einemB eginn  der  Ausbildung  Anfang  April  2 0 09  zu  rech-nen .  Die  Kammer  hat  auf  Grund  der  mündlichen  Ver-handlung  vom  3 .  D ezemb er  2 0 0 8  den  im  Tenor  ge-nannten  B eschluss  gefasst.  Die  Kammer  mö chteder  Klage  stattgeb en  und  den  angefo chtenen  Ein-berufungsb e scheid  aufheb en,  da  er  auf  einer  mithöherrangigem  Recht,  nämlich  dem  Grundsatz  derWehrgerechtigkeit  nach  Art.  3  Ab s .  1  Grundgesetz,nicht  zu  vereinb arenden  Rechtsgrundlage  b eruht.
Aus  den  En tscheidungsgründen:1 .  Die  Kammer  ist  zur  Vorlage  nach  Art.  1 0 0  Ab s .  1Grundgesetz  (GG)  befugt.  Rechtsgrundlage  für  dieEinb erufung  des  Klägers  ist  §  1  Ab s .  1 ,  §  3  Ab s .  1i .V. m .  §  2 1  Ab s .  1  S atz  1  WPflG  in  der  Fassung  der  B e-kanntmachung  vom  1 6 .  Septemb er  2 0 0 8  (B GBl  I  S .1 8 8 6) .  Die  Eingriffsermächtigung  für  die  ange-fo chtene  Verwaltungsentscheidung  b eruht  mithinauf  nachkonstitutionellem  Gesetz .

Die  Tatsache ,  dass  sich  das  Bundesverfassungs-gericht  in  der  Vergangenheit  mit  der  Frage  der  Ver-fassungsmäßigkeit  der  allgemeinen  Wehrpflichtb efasst  hat,  steht  der  Vorlage  nicht  entgegen .  Hatdas  Bunde sverfassungsgericht  (BVerfG)  die  Ver-einb arkeit  einer  vorgelegten  Norm  mit  demGrundgesetz  b ereits  in  einer  früheren  Entschei-dung  b ej aht,  so  ist  eine  erneute  Vorlage  zulässig,wenn  tatsächliche  oder  rechtliche  Veränderungeneingetreten  sind ,  die  die  Grundlage  der  früherenEntscheidung  b erühren  und  deren  Üb erprüfungnahe  legen  (vgl .  BVerfG,  B e schluss  vom  2 0 .  Febru ar2 0 02  -  2  BvL  5/9 9  -,  m .w. N .) .  Die se  Voraussetzungenliegen  vor.  Streitentscheidend  ist  vorliegend  dasWehrpflichtgesetz  in  der  Fassung  1 6 .  Septemb er2 0 0 8  (B GBl  I  S .  1 8 8 6)  mit  den  Änderungen  durchArt.  2  de s  Zweiten  Gesetze s  zur  Änderung  des  Zivil-dienstgesetze s  und  anderer  Vorschriften  (Zweite sZivildienständerungsge setz  -  2 .  ZD GÄndG)  vom  2 7.Septemb er  2 0 04  (B GBl  I  S .  2 3 5 8)  und  durch  das  Ge-setz  zur  Änderung  wehrrechtlicher  und  andererVorschriften  (Wehrrechtsänderungsge setz  2 0 0 8  -WehrRÄndG  2 0 0 8)  vom  3 1 .  Juli  2 0 0 8  (B GBl  I  S .1 62 9) .  Durch  diese  Ge setze  wurden  die  Verfügb ar-keitskriterien  und  Wehrdienstausnahmen  neu  ge-regelt  mit  der  Folge ,  dass  gegenüber  der  früherenRechtslage  ein  erheblicher  Teil  der  jungen  Männervon  der  Wehrdienstleistungspflicht  ausgenom-men  wird .Für  die  Kammer  steht  die  Verfassungsmäßigkeitder  allgemeinen  Wehrpflicht  nach  dem  bis  zum  3 0 .Septemb er  2 0 04  geltenden  WPflG  nicht  in  Frage .Die  S ach-  und  Rechtslage  hat  sich  in  den  letzten  Jah-ren  aber  entscheidend  verändert :  Im  Zuge  einerNeuorientierung  der  Streitkräfte  hin  zur  Krisen-prävention  und  Krisenb ewältigung  und  der  hier-mit  einhergehenden  veränderten  Aufgab enstel-lungen  hat  das  Bundesministerium  der  Verteidi-gung  in  den  letzten  Jahren  die  Zahl  der  Wehrdienst-plätze  kontinuierlich  reduziert.  Die  B eklagte  hat  er-klärt,  ihre  Einberufungspraxis  in  Zukunft  nichtmehr  von  der  Geburtenstärke  eine s  Jahrgangs  ab-hängig  zu  machen,  sondern  allein  von  der  B edarfs-lage  der  Bundeswehr.  D em  entsprechend  hat  derGesetzgeb er,  der  die  zahlenmäßige  Stärke  derStreitkräfte  im  Hau shaltsplan  auszuweisen  (Art.  87a  Ab s .  1  S atz  2 ,  Art.  1 1 0  Ab s .  2  S atz  1  GG)  hat,  die  Zahlder  Stellen  für  Wehrpflichtige  reduziert  (vgl .  z . B .Hau shaltsplan  2 0 04 ,  Einzelplan  1 4 ,  S .  2 2  f.) .Die  Veranlagungsstärke  (VAS)  für  die  j ährlichzur  Verfügung  stehenden  Plätze  für  Grundwehr-dienstleistende  (GWDL)  bzw.  solcher  GWDL,  dieim  Anschluss  an  den  Grundwehrdienst  eine  frei-
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willigen  zusätzlichen  Wehrdienst  (FWDL)  von  min-de stens  einem  und  hö chstens  dreizehn  Monatenleisten,  hat  sich  in  den  Jahren  2 0 0 0  -  2 0 07  wie  folgtentwickelt,  vgl .  Mitteilung  der  Bunde sregierung  inder  BT-Drs .  1 6/8 6 37,  S .  2 5 : 2 0 0 0  1 2 8 . 4 0 0    2 0 04  7 3 . 5 0 0  2 0 0 1  1 1 6 . 70 0    2 0 0 5  6 2 . 5 0 0  2 0 02  1 0 7 . 0 0 0    2 0 0 6  60 . 0 0 0  2 0 0 3  9 4 . 5 0 0    2 0 07  60 . 0 0 0  
Laut  Mitteilung  der  Bundesregierung  in  der  BT-Drs .  1 6/8 6 37,  S .  2 ,  ist  auch  für  die  Jahre  2 0 0 8  und2 0 09  be ab sichtigt,  eine  Jahre sdurchschnittsstärkevon  60 . 0 0 0  GWDL  und  FWDL  beizubehalten .  Nachdem  Personalstrukturmo dell  2 0 1 0  ist  in  der  Ziel-struktur  ein  Umfang  von  3 0 . 0 0 0  GWDL  und  2 5 . 0 0 0FWDL  vorgesehen,  was  zu  einer  Einb erufungszahlvon  durchschnittlich  ca.  5 7. 5 0 0  Wehrpflichtigenführen  wird ,  vgl .  BT-Drs .  1 6/8 6 37,  S .  3 1 .  Die  Zahl  der  Wehrpflichtigen,  die  in  den  Jahren2 0 0 0  bis  2 0 07  ihren  Dienst  antraten,  entwickeltesich  wie  folgt,  vgl .  BT-Drs .  1 6/8 6 37,  S .  2 3  f. ,  BT-Drs .1 6/ 5 5 78 ,  S .  1 8  f. ,  BT-Drs .  1 6/760 ,  S .  6 ,  BT-Drs .  1 4/5 8 5 7,  S .  1 6 :

Jahr   Grundwehrdienst   Nach  Ablauf   angetreten   eines  Monats  no ch  im  Dienst1 9 9 8  1 60 . 4 2 5   1 5 7 . 5 3 4  1 9 9 9  1 5 4 . 8 4 2   1 5 2 . 1 1 7  2 0 0 0  1 4 4 . 64 7   1 4 0 . 68 7  2 0 0 1  1 2 9 . 4 4 1   1 2 5 . 7 1 5  2 0 02  1 2 3 . 8 1 2   1 1 9 . 79 6  2 0 0 3  1 0 2 . 60 0   9 8 . 0 8 7  2 0 04  79 . 8 5 0   76 . 60 7  2 0 0 5  68 . 4 2 8   6 5 . 0 2 4  2 0 0 6  7 1 . 3 2 1   6 3 . 1 9 7  2 0 07  6 7 . 8 3 4   6 2 . 7 7 0  
D er  niedrigere  B edarf  der  Bundeswehr  an  Wehr-pflichtigen  führte  zunächst  dazu ,  dass  die  B eklagteEinberufungsrichtlinien  erließ ,  die  ab  1 .  Juli  2 0 0 3in  Kraft  waren  und  den  Verzicht  auf  Einb erufungvon  Wehrpflichtigen  vorsahen,  die  älter  als  2 3  Jah-re  waren,  von  Wehrpflichtigen  mit  abge schlo sse-nem  Ausbildungsvertrag  sowie  die  Nichtheranzie-hung  von  verheirateten  Wehrpflichtigen  und  den-j enigen,  die  in  der  Musterung  den  Verwendungs-grad  T  3  (verwendungsfähig  mit  Einschränkung  inder  Grundausbildung  und  für  b e stimmte  Tätigkei-ten)  gem .  §  8  a  Ab s .  2  S atz  1  WPflG  erhielten .Nach  der  Auffassung  der  Kammer  war  die se  Ver-waltungspraxis  der  B eklagten  mit  dem  seinerzeitgültigen  WPflG  und  dem  Grundsatz  der  Wehrge-rechtigkeit  nicht  vereinb ar.  Die  Kammer  hat  ausdiesem  Grund  in  Verfahren  de s  vorläufigen  Rechts-schutze s ,  die  Wehrpflichtige  gegen  ihre  Einb eru-fung  zum  Grundwehrdienst  ange strengt  hatten,durch  B e schlüsse  vom  2 3 .  D ezemb er  2 0 0 3  -  8  L

F or u m Pazi fi s mus
3 0 0 8/0 3  -  und  vom  8 .  Januar  2 0 04  -  8  L  4/04  -  dieVollziehung  von  Einb erufungsb e scheiden  au sge-setzt.  Ihre  Auffassung  hat  die  Kammer  in  ihrem  Ur-teil  vom  2 1 .  April  2 0 04  -  8  K  1 5 4/04  -  näher  b egrün-det  und  den  angefochtenen  Einb erufungsbe scheidaufgehob en  (veröffen tlich t in  F or u m Pazi fi s mus02 II/2004,  S.  3 6 ff.  −  A nm.  d.  Red.) .  Gegen  die se sUrteil  hat  die  B eklagte  Revision  eingelegt.  D as  Bun-de sverwaltungsgericht  hat  das  Urteil  der  Kammerdurch  Urteil  vom  1 9 .  Januar  2 0 0 5  -  6  C  9 . 04  -  aufge-hob en .Zwischenzeitlich  hatte  der  Ge setzgeb er  die  zu-nächst  durch  Einb erufungsrichtlinien  eingeführ-ten  neuen  Verfügb arkeitskriterien  und  Wehr-dienstausnahmen  durch  Art.  2  des  2 .  ZD GÄndGvom  2 7.  Septemb er  2 0 04  in  das  WPflG  aufgenom-men;  das  WehrRÄndG  vom  3 1 .  Juli  2 0 0 8  hat  weitereWehrdienstausnahmen  normiert.  Aufgrund  die serGe setzesänderungen  und  der  im  Haushaltsplanausgewie senen  Zahl  der  Stellen  für  Wehrpflichtigewird  nunmehr  nicht  einmal  mehr  j eder  5 .  jungeMann  eines  Geburtsj ahrganges  für  den  Wehrdienstb enötigt  und  herangezogen .  D amit  sind  tatsächli-che  o der  rechtliche  Veränderungen  eingetreten,die  die  Grundlage  der  früheren  Entscheidungende s  BVerfG  zur  Verfassungsmäßigkeit  der  allgemei-nen  Wehrpflicht  b erühren  und  deren  Üb erprü-fung  nahe  legen .Die  Vorlagefrage  ist  für  die  Entscheidung  de sGerichts  auch  erheblich.  Nach  §  1  Ab s .  1 ,  §  3  Ab s .  1i .V. m .  §  2 1  Ab s .  1  S atz  1  WPflG  ist  der  Kläger  alsWehrpflichtiger  einzub erufen .  Wehrdienstausnah-men  und  Zurückstellungsgründe  liegen  nachÜberzeugung  de s  Gerichts  nicht  vor.  Ge sundheitli-che  B edenken  macht  der  Kläger  nicht  geltend .Gründe  für  eine  B efreiung  nach  §  1 1  Ab s .  2  S atz  1WPflG  werden  vom  Kläger  nicht  geltend  gemachtund  liegen  auch  nicht  vor.  Auch  eine  Zurückstel-lung  nach  §  1 2  Ab s .  4  S atz  2  Nr.  3  WPflG  kommtnach  Auffassung  der  Kammer  nicht  in  B etracht,weil  die  Eignungstests  der  Lufthansa  keine  B erufs-ausbildung  im  Sinne  der  Vorschrift  sind ;  die  Kam-mer  folgt  insoweit  der  zutreffenden  B egründungde s  Widerspruchsb e scheide s  vom  2 0 .  August2 0 0 8 .  Die  Möglichkeit,  aufgrund  einer  verfassungs-konformen  Auslegung  dem  B egehren  de s  Klägersstattzugeben,  b esteht  damit  nicht.Die  Kammer  verkennt  nicht,  dass  der  Gesetzge-b er  sich  mit  dem  Erlass  des  Wehrpflichtgesetze sverfassungsgemäß  für  die  Einführung  der  allge-meinen  Wehrpflicht  entschieden  hat.  Die  von  ihrzur  Üb erprüfung  gestellten  Vorschriften  des  §  1Ab s .  1 ,  §  3  Ab s .  1  i .V. m .  §  2 1  Ab s .  1  S atz  1  WPflG  sindmithin  nicht  für  sich  gesehen  verfassungswidrig.Ihre  Verfassungswidrigkeit  ergibt  sich  vielmehr  inZu sammenschau  mit  den  im  Wehrpflichtge setzneu  geregelten  Verfügb arkeitskriterien  und  Wehr-dienstausnahmen :  Die  auf  §  1  Ab s .  1 ,  §  3  Ab s .  1i .V. m .  §  2 1  Ab s .  1  S atz  1  WPflG  gestützte  Einb eru-fungsentscheidung  verletzt  den  Kläger  in  seinem
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Grundrecht  aus  Art.  3  Ab s .  1  GG,  weil  durch  die  imWehrpflichtgesetz  neu  geregelten  Verfügb arkeits-kriterien  und  Wehrdienstausnahmen  ein  so  großerTeil  von  jungen  M ännern  von  der  Dienstleistungs-pflicht  ausgenommen  wird ,  dass  der  Grundsatzder  Wehrgerechtigkeit  verletzt  ist.  Gleichwohl  istdie  Vorlage  nach  Art.  1 0 0  Ab s .  1  GG  zulässig .  D enneine  für  verfassungswidrig  erachtete  Rechtslage ,die  sich  au s  dem  Zusammenwirken  mehrerer  Ein-zelregelungen  ergibt  und  b ei  der  sich  de shalb  deretwa  b estehende  verfassungsrechtliche  Mangeldurch  eine  Nachb esserung  b ei  der  einen  o der  deranderen  Einzelregelung  b eheben  ließe ,  kanngrundsätzlich  anhand  j eder  der  b etroffenen  Nor-men  zur  Prüfung  gestellt  werden,  vgl .  BVerfG,  B e-schluss  vom  2 4 .  Mai  2 0 0 0  -  1  BvL  1 /9 8  -  u .  a. ,  BVerf-GE  1 02 ,  1 2 7  ( 1 4 0  f.) .
2 .  Nach  Auffassung  der  Kammer  verstößt  §  1  Ab s .  1 ,§  3  Ab s .  1  i .V. m .  §  2 1  Ab s .  1  S atz  1  WPflG  in  der  Fas-sung  vom  1 6 .  September  2 0 0 8  gegen  den  Grund-satz  der  Wehrgerechtigkeit  aus  Art.  3  Ab s .  1  GG .D as  Grundge setz  geht  in  seinen  Art.  73  Nr.  1 ,  8 7 aAb s .  1  S atz  1  davon  aus ,  dass  eine  funktionsfähigemilitärische  Landesverteidigung  aufgeb aut  undunterhalten  wird .  Um  dies  zu  gewährleisten,  siehtes  in  Art.  1 2 a  Ab s .  1  GG  die  Möglichkeit  vor,  die  all-gemeine  Wehrpflicht  einzuführen .  D er  Ge setzge-ber  hat  sich  mit  dem  Erlass  des  Wehrpflichtgeset-zes  für  die  Einführung  der  allgemeinen  Wehr-pflicht  entschieden .  Die  allgemeine  Wehrpflichtist  Au sdruck  des  allgemeinen  Gleichheitsgedan-kens  und  steht  unter  der  Herrschaft  de s  Art.  3  Ab s .  1GG .  Diese  Vorschrift  erfordert  in  Verbindung  mitArt.  1 2  a  GG  staatsbürgerliche  Pflichtengleichheitin  Gestalt  der  Wehrgerechtigkeit,  vgl .  BVerfG,  B e-schlüsse  vom  5 .  Novemb er  1 974  -  2  BvL  6/7 1  -,BVerfGE  3 8 ,  1 5 4  ( 1 67  f.) ,  vom  1 3 .  April  1 978  -  2  BvF5/7 7-,  BVerfGE  4 8 ,  1 2 7  ( 1 5 9  ff.) ,  und  vom  2 4 .  April1 9 8 5  -  2  BvF  2/8 3  -,  BVerfGE  69 ,  1  (2 2  ff.) .Die  Grenzen,  die  der  Grundsatz  der  Wehrge-rechtigkeit  dem  Gesetzgeb er  zieht,  hat  das  BVerfGin  seinen  Entscheidungen  nicht  konkret  umschrie-ben .  D as  BVerfG  hat  in  seiner  Entscheidung  vom  5 .Novemb er  1 974  -  2  BvL  6/7 1  -,  BVerfGE  3 8 ,  1 5 4( 1 68) ,  ausgeführt,  dass  Art.  3  Ab s .  1  GG  dem  Ge setz-geb er  eine  sehr  weitgehende  Gestaltungsfreiheitgeb e .  Ein  Verstoß  gegen  den  allgemeinen  Gleich-heitssatz  liege  nur  dann  vor,  wenn  der  Gesetzgeb eres  versäume ,  tatsächliche  Gleichheiten  o der  Un-gleichheiten  der  zu  ordnenden  Leb ensverhältnissezu  b erücksichtigen,  die  so  b edeutsam  seien,  dasssie  b ei  einer  am  Gerechtigkeitsgedanken  orientier-ten  B etrachtungsweise  hätten  b eachtet  werdenmüssen .  Welche  S achverhaltselemente  so  wichtigseien,  dass  ihre  Verschiedenheit  eine  Ungleichb e-handlung  rechtfertige ,  hab e  regelmäßig  der  Ge-setzgeb er  zu  entscheiden .  Hiernach  sei  j edenfallsau s  einer  ge setzlichen  Au snahmeb estimmung,  diesich  auf  einen  eng  b egrenzten  und  überschaub a-

ren  Personenkreis  b eziehe ,  keine  Gefahr  für  dieWehrgerechtigkeit  zu  b efürchten .  In  seiner  Ent-scheidung  vom  1 3 .  April  1 978  -  2  BvF  5/7 7  -,  BVerf-GE  4 8 ,  1 2 7  ( 1 62 ) ,  hat  das  BVerfG  ausgeführt,  dassder  Gleichheitssatz  nicht  schon  dadurch  verletztwerde ,  dass  nicht  alle  Wehrpflichtigen  eines  Ge-burtsj ahrgangs  zur  Ableistung  de s  Grundwehr-dienstes  herangezogen  würden,  wenn  mehr  wehr-dienstfähige  ( §  8 a  WPflG)  und  auch  verfügb areWehrpflichtige  vorhanden  seien  als  nach  den  Per-sonalanforderungen  der  Truppe  b enötigt  würden;im  Interesse  der  b estmöglichen  D eckung  de s  Per-sonalb edarfs  sei  es  zum  B eispiel  zulässig,  bei  derEntscheidung  üb er  die  Einb erufung  be stimmte ,auf  die  Erfordernisse  der  Truppe  b ezogene  Aus-wahlkriterien,  etwa  das  Ergebnis  einer  b esonderenEignungsprüfung  ( §  2 0 a  WPflG)  o der  den  bei  derMusterung  fe stge stellten  Tauglichkeitsgrad  und  imZusammenhang  damit  auch  die  Jahrgangszugehö-rigkeit,  zugrunde  zu  legen .  Allerdings  dürfe  nichtaußer  B etracht  bleib en,  dass  die  Heranziehungzum  1 5  Monate  dauernden  Grundwehrdienst  unddie  weiteren  wehrrechtlichen  Verpflichtungen  er-heblich  in  die  persönliche  Leb ensführung,  insb e-sondere  in  die  b erufliche  Entwicklung  de s  Wehr-pflichtigen  eingriffen .  Zur  Wahrung  der  staatsbür-gerlichen  Gleichheit  und  Wehrgerechtigkeit  sei  e svon  entscheidender  B edeutung,  dass  die  Einberu-fungen  nicht  willkürlich  vorgenommen  würden .Wehrdienstausnahmen  und  Zurückstellungenmüssten  sachgerecht  sein .  Die  Einb erufungsanord-nungen  de s  Bundesministers  der  Verteidigung( §  2 1  WPflG)  hätten  sich  strikt  im  Rahmen  de sWehrpflichtgesetzes  zu  halten .  E s  sei  nicht  zulässig,einzelne  Wehrpflichtige  o der  Gruppen  von  Wehr-pflichtigen  üb er  die  ge setzlich  vorgezeichnetenWehrdienstausnahmen  hinau s  −  womöglich  sogarj e  nach  dem  aktuellen  Personalb edarf  in  von  Jahrzu  Jahr  wechselndem  Umfang  −  von  der  Wehr-dienstleistung  grundsätzlich  auszunehmen .In  seiner  Entscheidung  vom  2 4 .  April  1 9 8 5  -  2BvF  2/8 3  -,  BVerfGE  69 ,  1  (2 4)  hat  das  Gericht  ausge-führt,  dass  aus  dem  Verfassungsgebot  der  staats-bürgerlichen  Pflichtengleichheit  in  Gestalt  derWehrgerechtigkeit  sich  die  Verpflichtung  de s  Ge-setzgeb ers  ergeb e ,  Vorsorge  zu  treffen,  dass  nurderj enige  von  der  Erfüllung  der  Wehrpflicht  als  ei-ner  gemeinschaftsb ezogenen  Pflicht  hohen  Ran-ges  freigestellt  werde ,  der  nach  Art.  4  Ab s .  3  S atz  1GG  eine  Gewissensentscheidung  gegen  denKriegsdienst  mit  der  Waffe  getroffen  hab e .D as  BVerwG  hat  in  seinem  Urteil  vom  1 9 .  Janu ar2 0 0 5  -  6  C  9 . 04  -  ausgeführt,  dass  dem  Grundsatz  derWehrgerechtigkeit  keine  strikten  quantitativenVorgab en  zu  entnehmen  seien .  Wehrgerechtigkeitsei  nur  gewährleistet,  wenn  die  Zahl  derj enigen,die  tatsächlich  Wehrdienst  leisteten,  der  Zahl  derj e-nigen,  die  nach  Maßgab e  der  B estimmungen  de sWehrpflichtgesetzes  für  den  Wehrdienst  zur  Verfü-gung  stünden,  zumindest  nahe  komme .  Eine  Verlet-
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zung  der  Wehrgerechtigkeit  liege  vor,  wenn  dieZahl  der  Angehörigen  eines  Altersj ahrgangs ,  dietatsächlich  Wehrdienst  leisteten,  deutlich  hinterder  Zahl  der  verfügb aren  Wehrpflichtigen  die sesJahrgangs  zurückbleib e .  D azu  könne  e s  dann  kom-men,  wenn  der  B edarf  der  Bundeswehr  an  Wehr-pflichtigen  erheblich  und  andauernd  abnehme ,  sodass  die  Wehrersatzb ehörden  nur  eine  von  Jahr  zuJahr  geringere  Zahl  von  Stellen  mit  Wehrpflichti-gen  b esetzen  könnten .  Hab e  sich  au s  die sem  Grun-de  zwischen  der  Zahl  der  für  die  Bunde swehr  ver-fügb aren  und  der  Zahl  der  tatsächlich  einb erufe-nen  Wehrpflichtigen  eine  Lücke  aufgetan,  die  sichmit  dem  Grundsatz  der  Wehrgerechtigkeit  offen-sichtlich  nicht  mehr  vereinb aren  lasse ,  sei  der  Ge-setzgeb er  zum  Handeln  verpflichtet.  Die ser  mü sse ,wenn  er  nicht  in  Anb etracht  des  verringerten  B e-darfs  der  Bunde swehr  an  Wehrpflichtigen  und  derAnforderungen  der  Wehrgerechtigkeit  üb erhauptauf  die  Wehrpflicht  verzichten  wolle ,  die  entstan-dene  Lücke  durch  eine  sachgerechte  Neuregelungder  Verfügb arkeitskriterien,  insb esondere  durchdie  Erweiterung  der  Wehrdienstausnahmen,schließen  und  damit  für  die  Wiederherstellung  ver-fassungsgemäßer  Zu stände  sorgen .Ausgehend  von  die sem  Prüfungsansatz  hat  dasBVerwG  die  hier  streitb efangenen  Vorschriftende s  WPflG  als  verfassungsgemäß  b eurteilt :  Die  ge-setzlichen  Neuregelungen  seien  durchweg  sachge-recht  und  unter  dem  Gesichtspunkt  der  Wehrge-rechtigkeit  nicht  bedenklich .  D er  Bundesgesetzge-b er  hab e  die  Zahl  der  verfügb aren  Wehrpflichtigenund  den  Personalb edarf  der  Bundeswehr  zur  D e-ckung  gebracht.  Nach  Auffassung  der  Kammer  wird  dieser  An-satz  des  BVerwG  dem  Geb ot  der  Wehrgerechtig-keit  nicht  gerecht.  Wenn  sich  zwischen  der  Zahlder  für  die  Bundeswehr  verfügb aren  und  der  Zahlder  tatsächlich  einberufenen  Wehrpflichtigen  ei-ne  Lücke  auftut,  die  dem  Grundsatz  der  Wehrge-rechtigkeit  widerspricht,  dann  kann  es  nicht  unb e-grenzt  in  der  Macht  des  Gesetzgeb ers  stehen,  die seLücke  durch  eine  sachgerechte  Neuregelung  derVerfügb arkeitskriterien  und  Erweiterung  derWehrdienstausnahmen  zu  schließen .  Aus  dem  Ver-fassungsgeb ot  der  staatsbürgerlichen  Pflichten-gleichheit  in  Gestalt  der  Wehrgerechtigkeit  (BVerf-GE  69 ,  1  (2 4))  ist  e s  dem  Ge setzgeb er  verwehrt,  dieWehrpflicht  allein  an  dem  Kriterium  der  B edarfsla-ge  auszurichten .  Eine  staatsbürgerliche  Pflichten-gleichheit  ist  nur  gewährleistet,  wenn  sicherge-stellt  ist,  dass  Wehrpflichtige  umfassend  undgleichmäßig  herangezogen  werden .  Wenn  abernur  no ch  eine  Minderheit  Dienst  leistet  und  derRest  gesetzlich  von  der  Dienstleistung  befreit  ist,  sokann  von  einer  gleichen  Last  für  alle  pflichtigenBürger  nicht  mehr  ge spro chen  werden .  D ass  derGe sichtspunkt  der  Wehrgerechtigkeit  immer  auchein  quantitative s  Element  enthält,  wird  auch  in  derrechtswissenschaftlichen  Literatur  vertreten .

Scholz,  in  M aunz-Dürig-Herzog,  Kommentar  zumGG,  Art.  1 2 a  Rz .  2 5 ,  sieht  eine  Situation  als  verfas-sungsrechtlich  außerordentlich  b edenklich  an,  inder  −  rein  faktisch  −  nur  rund  ein  Drittel  der  Wehr-pflichtigen  tatsächlich  erfasst  wird .  Kokott,  inS achs,  Kommentar  zum  GG,  4 .  Aufl .  2 0 07,  Art.  1 2  aRz .  2 3 ,  sieht  einen  Auswahlwehrdienst,  der  nur  ca.2 0  %  der  Wehrpflichtigen  trifft,  als  problematischan .  Auch  Ip sen,  Auswahlwehrdienst  und  Grundge-setz,  ZRP  2 0 0 1 ,  4 69 ,  be streitet  die  B efugnis  des  Ge-setzgeb ers,  durch  eine  Änderung  de s  WPflG  einenAuswahlwehrdienst  einzuführen,  der  ausschließ-lich  am  Personalb edarf  der  Streitkräfte  ausgerich-tet  ist.  Nach  Voland ,  Wehrpflicht  nur  für  Auser-wählte ? ,  D öV  2 0 04 ,  45 3  (45 7) ,  handelt  es  sich  nichtmehr  um  staatsbürgerliche  Pflichtengleichheit,wenn  lediglich  j eder  zweite  Wehrpflichtige  üb er-haupt  einen  Dienst  leistet  und  dab ei  auch  nur  ca.die  Hälfte  der  wehrdienstfähigen  und  -b ereitenWehrpflichtigen  tatsächlich  in  den  Streitkräftendienen .D er  Ansatz  des  BVerwG,  der  Ge setzgeb er  könneden  Anforderungen  der  Wehrgerechtigkeit  ge-recht  werden,  indem  er  b ei  einem  verringerten  B e-darf  der  Bundeswehr  an  Wehrpflichtigen  die  ent-standene  Lücke  durch  eine  sachgerechte  Neurege-lung  der  Verfügb arkeitskriterien,  insb esonderedurch  die  Erweiterung  der  Wehrdienstausnah-men,  schließt,  ist  auch  abzulehnen,  weil  sich  sachli-che  Kriterien  für  die  Veränderung  der  Verfügb ar-keitskriterien  und  Wehrdienstausnahmen  faktischb eliebig  b egründen  lassen,  ihre  B erechtigung  aberselten  konsensfähig  ist.  So  b e streitet  Scholz,  Maunz-Dürig-Herzog,  Kommentar  zum  GG,  Art.  1 2 a  Rz .  2 5 ,den  sachlichen  Grund  für  die  nunmehr  vom  Ge-setzgeb er  b egründete  Wehrdienstausnahme  fürVerheiratete .  Für  die  erkennende  Kammer  nichtnachvollziehb ar  ist  die  Aussage  in  den  Ge setzesma-terialien  zur  Änderung  des  WPflG,  die  gestiegenenAnforderungen  an  den  zu  erreichenden  Ausbil-dungsstand  ließen  nur  noch  den  Einsatz  T 1  -  undT2-gemusterter  Wehrpflichtiger  zu  (BT-Drucksa-che  1 5/3 2 79 ,  S .  1 0) .  Immerhin  hab en  T3  -gemu ster-te  Wehrpflichtige  seit  Einführung  der  Wehrpflichtihren  Dienst  in  der  Bunde swehr  (und  dem  Zivil-dienst)  geleistet.  D ass  deren  Dienstpo sten  allesamtweggefallen  wären,  ist  nicht  gegeb en .  Wehrpflich-tige  werden  weiterhin  etwa  als  »Büro-  und  Stab s-dienstsoldat« ,  als  »Ko ch  in  Truppenküchen« ,  als»Kraftfahrer  (insb esondere  von  handelsüblichenFahrzeugen)«  und  im  »protokollarischen  Dienst  imWachb ataillon«  einge setzt  (vgl .  BT-Drs .  1 6/760  S .  1 0f.) . D em  einzelnen  Wehrpflichtigen  wird  es  im  Er-gebnis  gleichgültig  sein,  ob  die  anderen,  nicht  ein-gezogenen  wehrdienstfähigen  Männer  aufgrundeiner  Erme ssenentscheidung  der  Verwaltung  o deraufgrund  von  gesetzlich  normierten  Wehrdienst-ausnahmen  keinen  Dienst  zu  leisten  brauchen .  Jemehr  junge  Männer  von  der  Dienstleistungspflicht
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au sgenommen  werden,  de sto  mehr  wird  er  die  ei-gene  Einb erufung  als  ungerecht  empfinden .  Vonder  Gleichheit  der  B elastung  aller  Wehrpflichtigenhängt  nicht  zuletzt  auch  ab ,  ob  die  individuelleWehrbereitschaft  im  Sinne  der  Einsicht,  persönli-che  Opfer  für  das  Gemeinwe sen  erbringen  zu  müs-sen,  erhalten  werden  kann  (vgl .  BVerfGE  4 8 ,  1 2 7( 1 62 )) .D as  BVerwG  kann  sich  mit  seiner  Rechtsauffas-sung  auch  nicht  auf  das  BVerfG,  B e schluss  vom0 5 . 1 1 . 1 974  -  2  BvL  6/7 1  -,  BVerfGE  3 8 ,  1 5 4  ( 1 67) ,  be-rufen .  D as  Gericht  hat  in  die ser  Entscheidung  einehinreichend  b estimmte ,  normative  Ausgestaltungder  Ausnahmen  von  der  Wehrpflicht  gefordert.Hieraus  kann  aber  nicht  gefolgert  werden,  dassdem  Gesetzgeb er  die  sachgerechte  Neuregelungder  Verfügb arkeitskriterien  und  Wehrdienstaus-nahmen  unb eschränkt  möglich  ist.  D enn  die  Ent-scheidung  de s  BVerfG  b etraf  eine  Ausnahmeb e-stimmung  des  WPflG,  die  sich  nur  auf  einen  eng  b e-grenzten  und  üb erschaub aren  Personenkreis  er-streckte ;  eine  Gefahr  für  die  Wehrgerechtigkeitund  Verteidigungsbereitschaft  der  Bunde srepub-lik  war  aufgrund  der  eng  begrenzten  Regelungnicht  zu  b efürchten .D er  Grundsatz  der  Wehrgerechtigkeit  verlangtmithin,  dass  Wehrpflichtige  umfassend  und  gleich-mäßig  herangezogen  werden .  Eine  solche  umfas-sende  und  gleichmäßige  Heranziehung  erfolgtnach  §  1  Ab s .  1 ,  §  3  Ab s .  1  i .V. m .  §  2 1  Ab s .  1  S atz  1WPflG  in  der  Fassung  vom  1 6 .  September  2 0 0 8  auf-grund  der  normierten  Verfügb arkeitskriterien  undWehrdienstausnahmen  nicht  mehr.  Hieran  fehlt  es ,wenn  der  Gesetzgeb er  nur  no ch  eine  Notwendig-keit  sieht,  nicht  einmal  j eden  fünften  jungen  Manneine s  Jahrgangs  für  Zwecke  de s  Wehrdienste s  ein-zub erufen .  Von  etwa  p . a.  3 60 . 0 0 0  bis  45 0 . 0 0 0  jun-gen  M ännern  der  Geburtsj ahrgänge  1 9 84  bis  1 9 97,die  in  den  nächsten  Jahren  ins  wehrdienstfähige  Al-ter  kommen  bzw.  schon  sind ,  benötigt  die  Bundes-wehr  in  den  kommenden  Jahren  p . a.  weniger  als70 . 0 0 0 ,  ab  2 0 1 0  voraussichtlich  sogar  nur  5 7. 5 0 0für  den  Wehrdienst.Diese  Entwicklung  zeigt  sich  auch  b ei  den  Zah-len  der  Einberufungen  der  Geburtsj ahrgänge .Hiernach  haben  den  Wehrdienst  geleistet,  vgl .  BT-Drs .  1 6/8 6 37,  S .  1 0 :Geburtsj ahrgang  1 9 8 1 :  1 1 4 . 866  Geburtsj ahrgang  1 9 8 2 :  9 7 . 9 2 8  Geburtsj ahrgang  1 9 8 3 :  8 1 . 8 2 1  Geburtsj ahrgang  1 9 84 :  7 2 . 9 7 7  Geburtsj ahrgang  1 9 8 5 :  6 3 . 3 9 6  
Im  Geburtsj ahrgang  1 9 84  zählte  die  männlichedeutsche  B evölkerung  4 2 9 . 3 4 1 ,  davon  haben72 . 97 7  Wehrdienst  geleistet,  also  etwa  1 7  % .  DieseZahl  wird  sich  für  den  Geburtsj ahrgang  1 9 8 4  auchnicht  mehr  nennenswert  erhöhen,  da  die ser  Jahr-gang  die  Regelaltersgrenze  für  die  Einb erufungvon  2 3  Jahren  bereits  üb erschritten  hat.

Eine  Verletzung  der  Wehrgerechtigkeit  durchdie  Neufassung  der  Verfügb arkeitskriterien  undAusweitung  der  Wehrdienstausnahmen  durch  das2 .  ZD GÄndG  vom  2 7.  Septemb er  2 0 04  dokumen-tiert  auch  der  Vergleich  der  zur  Verfügung  stehen-den  Wehrpflichtigen  nach  dem  altem  und  nachdem  neuen  Recht.Nach  der  früheren  Rechtslage  standen  durch-schnittlich  etwa  4 0  %  der  jungen  M änner  eine s  Ge-burtsj ahrgange s  für  den  Wehrdienst  tatsächlichzur  Verfügung;  die  übrigen  waren  nicht  verfügb ar,weil  sie  wehrdienstuntauglich  waren,  eine  Wehr-dienstausnahme  vorlag,  sie  dem  externen  B edarf(Polizei,  Katastrophenschutz  u . ä.)  zugerechnetwerden  mussten,  als  Soldat  auf  Zeit  dienten  o deraufgrund  einer  anerkannten  Kriegsdienstverwei-gerung  nicht  herangezogen  werden  durften .  ZumStand  3 1 .  D ezemb er  2 0 0 0  stellten  sich  die  b ereitsvollständig  ausgeschöpften  Geburtsj ahrgänge  wiefolgt  dar  (vgl .  die  Nachweise  im  B eschlu ss  der  Kam-mer  vom  1 5 . 04 . 2 0 0 5  -  8  K  8 5 6 4  -) :
Jahrgang   erfasste    für  Wehrdienst   in  % Wehrpflichtige   verfügb ar   1 970  5 0 8 . 9 0 7   2 1 7 . 1 9 2   4 3  1 97 1  4 9 0 . 7 1 0   2 0 6 . 1 5 6   4 2  1 972  4 3 3 . 1 84   1 7 1 . 5 3 7   4 0  1 973  3 9 1 . 2 1 1   1 5 4 . 5 4 0   3 9  1 974  3 8 2 . 7 7 2   1 4 9 . 5 68   3 9  1 975  3 7 7 . 2 1 3   1 5 1 . 8 8 7   4 0  
Mithin  standen  nach  der  bis  zum  3 0 .  Septemb er2 0 04  geltenden  Rechtslage  im  Schnitt  ca.  4 0  %  derjungen  Männer  eines  Jahrganges  für  den  Wehr-dienst  tatsächlich  zur  Verfügung .  E s  b estehen  kei-ne  Anhaltspunkte  dafür,  dass  sich  an  die ser  unge-fähren  Größe  b ei  einer  B eib ehaltung  der  bisheri-gen  Rechtslage  etwas  ge ändert  hätte .Wird  von  einer  Verfügb arkeit  der  jungen  Män-ner  von  4 0  %  eines  Geburtsj ahrgangs  für  den  Wehr-dienst  au sgegangen,  so  ergäb e  dies  für  die  nun-mehr  zum  Wehrdienst  anstehenden  Jahrgänge  fol-gende  Zahlen,  vgl .  BT-Drs .  1 6/8 6 37,  S .  4 :
Jahrgang   männliche    für  Wehrdienst D eutsche   verfügb ar  (4 0  %)1 9 8 4  4 2 9 . 3 4 1   1 7 1 . 7 3 6  1 9 8 5  4 2 9 . 9 68   1 7 1 . 9 8 7  1 9 8 6  4 4 4 . 5 76   1 7 7 . 8 3 0  1 9 8 7  4 5 1 . 2 66   1 8 0 . 5 0 6  1 9 8 8  4 5 8 . 8 9 6   1 8 3 . 5 5 8  1 9 89  4 4 3 . 8 5 0   1 7 7 . 5 4 0  1 9 9 0  4 5 0 . 6 7 5   1 8 0 . 2 70  1 9 9 1  4 0 5 . 68 1   1 6 2 . 2 7 2  1 9 9 2  3 8 7 . 5 9 5   1 5 5 . 0 3 8  1 9 9 3  3 78 . 666   1 5 1 . 4 66  1 9 9 4  3 6 3 . 4 4 9   1 4 5 . 3 8 0  1 9 9 5  3 5 9 . 1 1 3   1 4 3 . 64 5  1 9 9 6  3 70 . 60 9   1 4 8 . 2 4 4  1 9 97  3 76 . 5 1 8   1 5 0 . 60 7  
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Werner  GlenewinkelDie  Wehrpflicht  liegt  wieder  einmal  inder  Hand  des  VerfassungsgerichtsAnmerkungen  zum  Beschluss  des  VG  Köln  vom  3 .  Dezember  2 008
as  Verwaltungsgericht  (VG)  Köln  ist  derAnsicht,  dass  die  j etzige  Au sge staltung  derWehrpflicht  mit  dem  Grundge setz  (GG)  nicht  ver-einb ar  sei .  E s  hat  de shalb  dem  Bunde sverfassungs-gericht  (BVerfG)  erneut  die  Frage  nach  der  Verfas-sungsmäßigkeit  der  Wehrpflicht  vorgelegt.  NachArt.  1 0 0  GG  muss  das  Bundesverfassungsgerichtdiese  Frage  b e antworten  o der  für  unzulässig  erklä-ren . 1 )  E s  lohnt  sich,  die  Vorgeschichte  diese s  B e-schlusse s  sowie  seine  immense  juristische  B edeu-tung  genauer  zu  b eleuchten,  um  dann  zu  einer  poli-tischen  Einschätzung  zu  gelangen .

Die  Vorgeschichte  des  Vorlagebeschlusses
Ein  1 9 8 2  geb orener  junger  M ann  wird  im  Mai  2 0 02wehrdienstfähig  (T2 )  gemu stert.  Sein  Antrag  aufZurückstellung  im  August  2 0 0 3  wegen  de s  inzwi-schen  b egonnen  Studiums  wird  abgelehnt.  Im  No-vemb er  2 0 0 3  wird  er  zum  Grundwehrdienst  im  Ja-nuar  2 0 04  einb erufen .  Nachdem  sein  Widerspruchzurückgewiesen  worden  ist,  erhebt  er  Klage  vordem  Verwaltungsgericht  Köln .  Er  trägt  vor,  dasssein  Studium  bereits  weitgehend  gefördert  sei  under  auf  einen  Re servelistenplatz  für  die  Kreistags-wahl  seiner  Partei  gewählt  worden  sei .  D as  Verwaltungsgericht  hebt  im  April  2 0 04  denEinberufungsbe scheid  auf,  weil  die  Einb erufungde s  jungen  Mannes  willkürlich  sei .  E s  liege  zwarkeine  Wehrdienstausnahme  nach  §  1 1  Wehrpflicht-

Nach  der  bisherigen  Rechtslage  stünden  in  denkommenden  Jahren  tatsächlich  zwischen  1 4 0 . 0 0 0und  1 8 0 . 0 0 0  junge  Männer  pro  Jahrgang  für  denWehrdienst  zur  Verfügung .  Eine  Einb erufung  nachder  neuen  Rechtslage  durch  das  WPflG  in  der  Fas-sung  der  Änderungen  durch  Art.  2  de s  ZD GÄndGvom  2 7.  September  2 0 04  und  durch  das  Wehr-RÄndG  vom  3 1 .  Juli  2 0 0 8  von  weniger  als  70 . 0 0 0Wehrpflichtigen,  sp äte stens  ab  2 0 1 0  sogar  von  nurno ch  5 7. 5 0 0  Wehrpflichten  im  Jahr,  b edeutet,  dassnicht  einmal  mehr  j eder  zweite  der  jungen  Männer

eines  Geburtsj ahrganges ,  der  nach  der  früherenRechtslage  Wehrdienst  hätte  leisten  können,  zumWehrdienst  herangezogen  werden  wird .Mithin  wird  nach  dem  WPflG  in  der  Fassungvom  1 6 .  Septemb er  2 0 0 8  nicht  einmal  j eder  zweiteWehrpflichtige ,  der  Wehrdienst  leisten  könnte ,zum  Wehrdienst  herangezogen .  Die s  ist  nach  Auf-fassung  der  Kammer  mit  dem  Geb ot  der  staatsbür-gerlichen  Pflichtengleichheit  in  Gestalt  der  Wehr-gerechtigkeit  nicht  vereinb ar.  

(Red .)  Geradezu  hartnäckig  −  ab er  konsequentund  richtig  −  hält  das  Verwaltungsgericht  Kölndaran  fest,  dass  die  Wehrpflicht  nicht  (mehr)mit  der  Verfassung  vereinb ar  ist.  D a  es  darüb erab er  nicht  selb er  entscheiden  darf,  legt  e s  dieseFrage  −  b ereits  zum  wiederholten  M al  −  demBundesverfassungsgericht  zur  Entscheidungvor.  Nach  de ssen  ständiger  Rechtsprechungmuss  die  Wehrpflicht  −  die  kein  zwingendesVerfassungsgeb ot  ist,  sondern  für  den  Ge setzge-b er  lediglich  eine  Option  −  gerecht  und  nichtwillkürlich  durchgeführt  werden .  Diese  Grund-vorau ssetzung  sieht  das  Kölner  Gericht  dadurchnicht  gegeb en,  dass  durch  das  Wehrpflichtge-setz  »ein  so  großer  Teil  von  jungen  Männern  vonder  Dienstleistungspflicht  ausgenommen  wird ,dass  der  Grundsatz  der  Wehrgerechtigkeit  ver-letzt  ist. «  E s  stellt  fe st,  dass  nach  dem  Wehr-pflichtgesetz  j etzt  und  in  Zukunft  »nicht  einmalj eder  zweite  Wehrpflichtige ,  der  Wehrdienstleisten  könnte ,  zum  Wehrdienst  herangezogen«werde ,  was  »mit  dem  Geb ot  der  staatsbürgerli-chen  Pflichtengleichheit  in  Ge stalt  der  Wehrge-rechtigkeit  nicht  vereinb ar«  sei .  Diese s  die  blan-ke  Willkür  ermöglichende  und  organisierendeGe setz  wurde  im  letzten  Jahr  vom  Bunde stag  sob eschlo ssen  mit  den  Stimmen  der  b eiden  Regie-rungsfraktionen .  D as  Verfassungsgericht  hatdie  bisherigen  Vorlageb eschlü sse  aus  Köln  j e-weils  so  lange  nicht  b ehandelt,  bis  sie  »durchZeitablauf«  erledigt  waren;  au sgegangen  warensie  von  Einzelfällen,  in  denen  ein  B etroffener  ge-gen  seine  Einb erufung  geklagt  hatte  -  war  dieseraus  dem  »wehrpflichtigen  Alter  herau sgewach-sen« ,  entfiel  die  Notwendigkeit  der  Klärung  undEntscheidung.

Wehrp
flicht

1 )   Vgl .  dazu  z . B .  den  B e schluss  de s  BVerfG  vom  2 0 . 0 2 . 2 0 0 2  (-  2  BvL5/9 9  -) ,  mit  dem  der  Vorlageb eschlu ss  des  LG  Potsdam  vom1 9 . 0 3 . 1 9 9 9  (2 3  (H)  Ns  72/9 8)  als  unzulässig  abgelehnt  wurde ,weil  die  Verfassungswidrigkeit  der  Wehrpflicht  »nicht  hinrei-chend  dargelegt«  worden  sei .  (D er  B e schluss  de s  BVerfG  ist  veröf-fentlicht  in  4/3 − Fachzeitschrift  zu  KDV,  Wehrdienst  und  Zivil-dienst  2 0 0 2 ,  5 5  ff. ,  der  Vorlageb eschluss  de s  LG-Potsdam  in  4/3  −1 9 9 9 ,  6 1  ff.)


